
Der Staat bekommtGesellschaft
Warum die Bilder „R�ckzug“ und „Zerfaserung“ nicht weiterhelfen

Von Gunnar Folke Schuppert

In der aktuellen Diskussion �ber den Wandel von Staatlichkeit werden immer
wieder Metaphern verwendet. Sie haben sich so eingeb�rgert, dass zu fragen
vers�umt wird, ob diese Bilder eigentlich tauglich sind f�r das Erfassen dieser
Ver�nderungsprozesse. Ein beliebtes Bild heißt „R�ckzug des Staates“. Damit
ist zum Beispiel die Privatisierung von Staatsaufgaben gemeint. Dieses Bild
hilft nicht nur nicht weiter, sondern ist irref�hrend. R�ckzug bedeutet im all-
t�glichen wie im milit�rischen Sprachgebrauch, dass Terrain preisgegeben
und alsdann vom Feind besetzt wird. Betrachtet man milit�rische Karten-
werke – aus welchem Krieg auch immer –, so veranschaulichen die Frontver-
l�ufe den Gel�ndeverlust der einen Partei, der sich zugleich als Gel�ndege-
winn der anderen Partei darstellt.

In einer solchen Entweder-oder-Betrachtungsweise ist kein Platz f�r die kom-
plexen Zuordnungsverh�ltnisse von staatlichem, privatem und Drittem Sek-
tor. Gerade diese Dimension des Wandels kennzeichnet aber die komplizierte
Verwaltungswirklichkeit. Das belegt jede gr�ßere Privatisierung: Der Staat si-
chert die Leistungen, die nicht mehr unter seiner Verantwortung erbracht
werden, durch Regulierungen. Der Staat weicht also nicht, er definiert seine
Rolle im Konzert der Anbieter �ffentlicher Leistungen neu. Es handelt sich
also nicht notwendig um eine Schw�chung des Staates, sondern um einen
Funktionswandel.

Auch das Bild des zerfasernden Staates bzw. der Zerfaserung von Staatlichkeit
– das Lieblingsbild des Bremer Sonderforschungsbereichs „Staatlichkeit im
Wandel“ – ist zwar plastisch, aber schief. Denn wie selbst diejenigen heraus-
arbeiten, die – wie Stephan Leibfried und Michael Z�rn in diesem Heft – der
Zerfaserungssemantik anh�ngen, geht es eigentlich nicht um die Ausfransung
des Staatsgewands, sondern um Prozesse, die man als Anlagerung von Staat-
lichkeit an andere, zum Teil neue und insbesondere nichtstaatliche Akteure
bezeichnen kann. „Der Staat bekommt Gesellschaft“, m�sste man formu-
lieren. Dabei stellt sich dann die Frage, ob es sich um eine aus der Sicht des
Staates aufgedr�ngte Gesellschaft von Akteuren handelt, die sich selbst einge-
laden haben, oder – wie wir meinen – um eine hochwillkommene, vom Staat
selbst eingeladene Gesellschaft. Denn es ist der Staat selbst, der „Partner f�r
Staatlichkeit“ sucht, weil er auf deren Kompetenz, Know-how oder finan-
zielle Ressourcen angewiesen ist.

Es geht also nicht um den R�ckzug oder die Ausfransung des Staates, sondern
um seinen Rollen- bzw. Funktionswandel, f�r dessen Kennzeichnung das Leit-
bild des Gew�hrleistungsstaates hilfreich ist. Dieser kooperiert zwar vielf�ltig
mit nichtstaatlichen Akteuren, tr�gt f�r die Gemeinwohlvertr�glichkeit dieser
Art der Aufgabenerledigung aber weiterhin eine Gew�hrleistungsverantwor-
tung. Wie insbesondere der Beitrag von Bernhard Zangl in diesem Heft zeigt,
scheint die Redeweise von zerfasernder Staatlichkeit an Bedeutung zu ver-
lieren.

Wie wichtig die Brille ist, durch die man Prozesse des Wandels von Staat-
lichkeit betrachtet, und wie die Wahrnehmungsf�higkeit des Betrachters
durch die Art der verwendeten Metaphern gesteuert wird, belegt der Umgang
mit dem Begriff der Souver�nit�t, dem wichtigsten Attribut des fr�hneuzeit-
lichen Staates.

Die Souver�nit�t sei – so kann man allenthalben lesen – wie der Staat selbst
eine im Absterben begriffene Kategorie. Der Autor des Artikels „Staat“ im
Evangelischen Staatslexikon verk�ndete bereits 1987 mit dem Pathos der Ge-
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wissheit: „F�r den souver�nen Nationalstaat ist das nicht zweifelhaft; mit der
Neuzeit stieg er empor, mit ihr findet seine Souver�nit�t auch ihr Ende.“

Ein zweiter Blick auf die Verh�ltnisse belehrt uns eines Besseren. Die Katego-
rie der Souver�nit�t stirbt weder ab, noch erodiert sie, sondern sie wandelt
sich. Die aktuellen v�lkerrechtlichen Diskussionen belegen das. F�r den Fall,
dass ein Staat seine klassische Aufgabe, n�mlich den Schutz der B�rger, nicht
gew�hrleistet oder sogar selbst schwere Verbrechen an seiner Bev�lkerung be-
geht, soll die internationale Gemeinschaft, insbesondere die UNO, eine „re-
sponsibility to protect“ f�r sich beanspruchen k�nnen. Darauf dringen seit
dem Millenniumsgipfel im September 2000 Politiker wie Kofi Annan und die
vom damaligen kanadischen Premierminister Jean Chr	tien einberufene „In-
ternational Commission on Intervention and State Sovereignty“. Die Dis-
kussion �ber dieses – umstrittene – Konzept belegt zweierlei: Der Staat wird
weiterhin als zentral angesehen, es ist aber auch eine Aus�bung von Souve-
r�nit�t jenseits des Nationalstaats denkbar. Dieser Paradigmenwechsel im
V�lkerrecht verdeutlicht, dass es nicht um einen Abschied vom Staat in der
bisherigen Form, sondern um dessen Neukonzeptualisierung geht.

Eine neue Rolle: der Mitgliedstaat

Auch die Europ�isierung ist ein lehrreiches Beispiel. Bei ihr handelt es sich
nicht etwa um einen Zerfaserungsprozess oder �hnliche Aufl�sungser-
scheinungen des Nationalstaates, sondern um die Mutation vom klassischen
souver�nen Einzelstaat zum Mitgliedstaat. Wir haben es mit einem funda-
mentalen Rollenwechsel des Nationalstaates zu tun, einer Metamorphose, in
deren Verlauf er sich freiwillig und zum eigenen Nutzen in einen pr�zedenz-
losen supranationalen, nichtstaatlichen Herrschaftsverband einbringt und
fortan durch diesen Status der Mitgliedschaft gepr�gt wird.

Je nach Perspektive ist dieser Prozess der Europ�isierung bedenklich oder
nicht. Verwendet man die Bilder der Erosion von Eigenstaatlichkeit, der Aus-
lieferung an ein angeblich demokratie-defizit�res Mehrebenensystem oder des
Abbaus des deutschen Verfassungsstaates, dann wird man die Argumentation
plausibel finden k�nnen, die in der beim Bundesverfassungsgericht an-
h�ngigen Verfassungsbeschwerde gegen den Vertrag von Lissabon vorge-
bracht wird. Spricht man hingegen von einer �berf�lligen Metamorphose des
Nationalstaates, die durch die Entscheidung des Grundgesetzes f�r eine „of-
fene Staatlichkeit“ (Art. 23 und 24 Grundgesetz) absichtsvoll erm�glicht
wurde, so wird man nicht empfehlen wollen, dass das Bundesverfassungsge-
richt das Projekt Europa scheitern l�sst.

Fazit: Semantiken des Wandels sind nicht beliebig. Sich – verf�hrt durch die
Eing�ngigkeit von Verfallsszenarien – die falsche Brille aufzusetzen, bedeutet
die Entscheidung f�r den Holz- und gegen den K�nigsweg. Dies gilt nicht nur
f�r die Redeweise vom vergangenen „Goldenen Zeitalter“ des Staates in den
1960er und 1970er Jahren (Leibfried/Z�rn), sondern noch viel mehr – und
politisch m�glicherweise folgenreich – f�r das Szenario zerbr�selnder Staat-
lichkeit durch den Prozess der Europ�isierung.

Staatlichkeit als Ko-Produktion

Angesichts der zunehmend wichtigeren Zusammenf�hrung von staatlicher
und privater Handlungskompetenz bedarf es der richtigen Begrifflichkeit.
Passend erscheint der Begriff der „Ko-Produktion von Staatlichkeit“. Damit
l�sst sich die Zangl’sche Formel „Vom Herrschaftsmonopolisten zum Herr-
schaftsmanager“ weiterf�hren und radikalisieren. In der Staats- und Verwal-
tungsrealit�t gibt es eine Pluralit�t von Governance-Akteuren und eine Viel-
zahl von Anbietern �ffentlicher Leistungen. Klaus-Dieter Wolf formuliert es
treffend: „To regard states as the sole providers of public goods has become
an increasingly inappropriate over-simplification.“

Wenn �ffentliche G�ter und Dienstleistungen nicht nur von der staatlichen
Verwaltung bereitgestellt werden, sondern auch und in wachsendem Maße
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Summary

Changing government roles

In this issue, Stephan Leibfried and
Michael Z�rn describe the condi-
tion of the state as “frayed”. More
accurately, however, state action
may be understood from the per-
spective of functional change: The
state still holds important func-
tions, but private organizations of
the third sector get more and more
involved. Public goods and services
are increasingly provided by private
contractors or organizations, thus
sharing accountability.

Kurz gefasst

Mit dem Bild der Zerfaserung be-
schreiben Stephan Leibfried und
Michael Z�rn in diesem Heft die ak-
tuelle Verfassung des Staats. Tref-
fender l�sst sich staatliches Han-
deln erkl�ren, wenn man es unter
dem Aspekt eines Rollen- und
Funktionswandels betrachtet. Der
Staat erf�llt weiterhin wichtige
Aufgaben, bekommt aber neu-
erdings Gesellschaft. �ffentliche
G�ter und Dienstleistungen werden
zunehmend von privaten Anbietern
oder Organisationen des Drittens
Sektor �bernommen. So findet eine
Verantwortungsteilung statt.



von privaten Anbietern wie bei Telekommunikation und Energie oder durch
Organisationen des Dritten Sektors wie den großen Wohlfahrtsverb�nden,
dann hat dies drei wichtige Konsequenzen: Erstens bedarf es so etwas wie
eines Drehbuchs, um die verschiedenen „Staatlichkeitsbeitr�ge“ der diversen
Akteure aufeinander zu beziehen. Dieses Drehbuch meint eine „neue Verant-
wortungsteilung zwischen �ffentlichem, privatem und Drittem Sektor“.
Zweitens erfordert das zu organisierende Zusammenwirken privater und
staatlicher Handlungskompetenz die Entwicklung und Bereitstellung ent-
sprechender Governance-Strukturen, in denen diese Koordinationsleistung
erbracht werden kann.

Dies ist – drittens – konkret umzusetzen durch die Neuentwicklung bzw. die
fortw�hrende Wiederbelebung traditioneller Rechtsinstitute: Die klassische
Beleihung – Paradebeispiel ist der Schornsteinfeger – mutiert vom Organisa-
tionsklassiker des 19. Jahrhunderts zum flexiblen Organisationsmodell pri-
vat-�ffentlicher arbeitsteiliger Aufgabenerledigung; die sogenannte Dienst-
leistungskonzession gilt als im Moment modernstes Instrument staatlicher
Verantwortungsteilung, wogegen sich die zahlreichen Varianten von Public-
Private-Partnerships schon fast als klassisches Mobiliar des modernen Ver-
waltungsstaates ausnehmen.

Radikaler wird die hier gezeichnete Perspektive, wenn wir mit Christoph Z�r-
cher Staatlichkeit „nicht als Zustand begreifen, sondern als Produkt, das von
Staat und Gesellschaft gemeinsam und immer aufs Neue hergestellt wird“.
Diese Konzeptualisierung von Staatlichkeit scheint in der Tat weiterf�hrend
zu sein. Eine Ko-Produktion von Staatlichkeit findet sich in vielen Bereichen,
n�mlich

– erstens bei der Produktion von Sicherheit, wie deren zunehmende Privatisie-
rung und insbesondere die steile Karriere von Private Security Companies
(PSCs) best�tigt,
– zweitens bei der Produktion von Normen, wie nicht nur die zunehmende
Entkopplung von Staat und Recht zeigt, sondern auch das Entstehen soge-
nannter Normunternehmer, etwa nichtstaatliche Standardsetter,
– drittens bei der Bereitstellung von Infrastrukturleistungen, wie nicht nur
Public-Private-Partnerships und Teilprivatisierungen verdeutlichen, sowie
– viertens bei der Erbringung wohlfahrtsstaatlicher Leistungen, wie beispiels-
weise die unverzichtbare Rolle der Wohlfahrtsverb�nde f�r das Funktionieren
des Sozialstaates belegt.

Diese Ko-Produktion von Staatlichkeit rechtlich zu strukturieren und in un-
sere Vorstellung eines demokratischen Rechtsstaates zu integrieren, sollte
eine der wichtigsten Aufgaben der Governance-Forschung sein.
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